
Besondere Bedingungen für die progressive Invalidit ätsstaffel – Prog 300 
(zu Ziffer 2.1 AUB 2008) 
_________________________________________________________________________________
_ 

1 Die Unfallversicherung wurde mit progressiver Invaliditätsstaffel vereinbart. Der Invaliditätsgrad 
wird nach Ziffer 2.1 und Ziffer 3 der HDI-Gerling Allgemeine Unfall-Versicherungsbedingungen 
(AUB 2008) ermittelt. 

2 Ziffer 2.1 AUB 2008 wird wie folgt ergänzt: 

3 Für jeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten Invaliditätsgrad von 25% übersteigt, zahlt der 
Versicherer zusätzlich 2% aus der Versicherungssumme. 

4 Für jeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten Invaliditätsgrad von 50% übersteigt, zahlt der 
Versicherer zusätzlich weitere 1% aus der Versicherungssumme. 

Auf die Höhe der Invaliditätsleistung wirkt sich diese Ergänzung im Einzelnen wie folgt aus: 
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